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Komplexe Familienverhaltnisse:
Ein Fall fGr das Bundesgericht

Bei Konkubinaten bestehen keine gegenseitigen Beistandspflichten wie in einer Ehe. Dennoch ist der
Einbezug finanzieller Mittel eines nicht beddurftigen Partners mdglich. Warum dem so ist, zeigt ein

Urteil des Bundesgerichts.

Sachverhalt

Frau D. und ihre beiden Kinder sind im
Mai 2006 mit Herrn G. in eine gemeinsa-
me Wohnung gezogen. Er ist der Vater ei-
nes der Kinder. Im August 2006 wurde
Herr G. geschieden und zu Unterhaltszah-
lungen gegeniiber seiner Ex-Frau ver-
pflichtet. Der Ehegattenunterhalt wurde
ihm in der Folge direkt vom Einkommen
abgezogen. Herr G. ist zudem zu Unter-
haltszahlungen fiir ein Kind aus einer frii-
heren Ehe verpflichtet.

Frau D. und die beiden Kinder wurden
bisher erginzend zu ihrem Einkommen
vom Sozialamt unterstiitzt. Im Oktober
2006 kiindigte das Sozialamt an, keine
Unterstiitzung mehr zu leisten, da es sich
bei der Lebensgemeinschaft mit Herrn G.
um ein stabiles Konkubinat handle, das
folglich wie eine Ehe behandelt wiirde.
Die beiden Einkommen von Frau D. und
Herrn G. wiirden das genehmigte Sozial-
hilfebudget tibersteigen. Die Unterhalts-
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~ Zwei Kinder, ein Paar, kein Trauschein:
Patchworkfamilien sind fiir die
Rechtsprechung eine Knacknuss.
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beitrige, welche Herr G. gegeniiber seiner
geschiedenen Frau und den Kindern leis-
ten miisse, konnten im Sozialhilfebudget
nicht berticksichtigt werden. Gegen diesen
Entscheid erhoben Frau D. und Herr G.
Beschwerde beim Departement fiir Ge-
sundheit und soziale Anliegen des Kantons
Neuenburg. Dieses wies die Beschwer-
de im August 2008 ab. Mit Urteil vom
31. Mirz 2009 bestitigte das Verwal-
tungsgericht den Entscheid des Departe-
mentes. Hernach gelangten Frau D. und
Herr G. an das Bundesgericht.

Urteil

Das Bundesgericht bestitigt in seinem Ur-
teil vom 12. Februar 2010, dass das Vorlie-
gen eines stabilen Konkubinates bei der

Gewihrung von Sozialhilfe berticksichtigt
werden darf, auch wenn zwischen den Part-
nern keine gesetzlichen Beistandspflichten
bestehen. Das Gericht erkennt dabei die
ungleiche Praxis in den Kantonen. Ohne

die einzelnen Methoden niher auszufiih-
ren, hilt es aber nur allgemein fest, dass die
beiden Einkommen der Partner zusam-
mengezihlt werden diirfen, wenn es gilt,
die Sozialhilfe fiir die Mutter und das ge-
meinsame Kind zu berechnen. Gleichzeitig
sagt es, dass Konkubinate und Ehen nicht
zwingend gleich behandelt werden miis-
sen: Bei der Berechnung der Sozialhilfe ist
also sowohl eine grossziigige als auch eine
zuriickhaltende Praxis zulissig.

Das Bundesgericht meint zum konkreten
Fall aber, dass die kantonalen Rechtsgrund-
lagen direkt auf die SKOS-Richtlinien
verweisen und diese damit ergéinzendes
kantonales Recht darstellen wiirden. Die
SKOS-Richtlinien sehen fiir Konkubi-
natspaare mit nur einem bediirftigen Part-
ner (vgl. Praxishilfen H.10, 12/07) eine
besondere Regelung vor. Fiir den nicht
unterstiitzten Partner — im konkreten Fall
also Herr G. — muss danach ein «erweitertes
Budget» erstellt werden. Ein allfilliger




Uberschuss, der aus dem erweiterten Bud-
get von Herrn G. hervorgeht, wird als Ein-
nahme im Budget von Frau D. angerech-
net (Konkubinatsheitrag). Im erweiterten
Budget von Herrn G. werden zudem Un-
terhaltspflichten  beriicksichtigt. Letztlich
erachtete das Gericht die Abweichung von
den SKOS-Richtlinien im vorliegenden Fall
als nicht begriindet. Die Beschwerde wurde
aus diesem Grund gutgeheissen.

Kritik
Die Problematik beim sozialhilferechtli-
chen Umgang mit Konkubinaten, insbe-
sondere mit solchen, in denen nur einer
der Partner auf Sozialhilfe angewiesen ist,
stellt das Bemiihen der Behérden dar, die-
se Lebensform mit der Ehe soweit wie mog-
lich gleichzusetzen. Das Bundesgericht
prizisiert aber im vorliegenden Urteil er-
neut nicht, dass es bei der Anrechnung ei-
nes Konkubinatsbeitrages eigentlich nicht
um eine Gleichbehandlung mit Ehen geht.
In solchen Konstellationen spielt eine dem
Eherecht nachgebildete Beistandspflicht
tiberhaupt keine Rolle. Eine Orientierung
an den ehelichen Pflichten ist schon des-
halb falsch, weil allfillig daraus abgeleitete
Anspriiche durch den bediirftigen Konku-
binatspartner rechtlich nicht durchgesetzt
werden kénnen.

Wo ist nun aber die Verkniipfung zwi-
schen Konkubinat und Ehe? Einen Hin-

weis gibt ein Bundesgerichtsurteil aus dem

Jahre 1998 (Urteil vom 24. August 1998,
in: Freiburgische Zeitschrift fiir Rechtspre-
chung 1998, S. 401). Es galt dabei einen
Fall zu beurteilen, bei welchem materielle
Hilfe unter anderem deswegen verweigert
wurde, weil der Gesuchsteller seit iiber 20
Jahren mit einer als Lehrerin titigen Frau
in einem Konkubinat lebte. Das Bundes-
gericht hielt dazu fest, dass zwischen Kon-
kubinatspaaren zwar keine gesetzlichen
Beistandspflichten wie in einer Ehe be-
stiinden, die Partner sich aber vermutlich
dennoch unterstiitzen wiirden. Solche frei-
willigen Leistungen Dritter diirften nun
in die Budgetberechnung aufgenommen
werden, zumal es den Beschwerdefithrern
in diesem Falle nicht gelungen sei, die auf-
gestellte Vermutung zu entkriften.

Es ist nichts dagegen einzuwenden,
wenn freiwillige Leistungen Dritter bei
der Erstellung von Sozialhilfebudgets an-
gerechnet werden. Dies entspricht sowohl
einem streng ausgelegten Subsidiaritits-
grundsatz als auch dem Bedarfsdeckungs-
prinzip. Das Bundesgericht argumentiert
also nicht etwa gestiitzt auf eine dem Ehe-
recht nachgebildete Beistandspflicht, son-
dern alleine mit der Vermutung, dass die
Partner sich freiwillig unterstiitzen.

Kann also bei einem Paar eine tatsich-
liche Solidaritit festgestellt werden, so ist
eine angemessene Beriicksichtigung der
Mittel des nicht unterstiitzten Partners
im Sozialhilfebudget unbedenklich. Die

Qualitit der Verbindung beziehungsweise
das Vorliegen von eheihnlicher Solidaritit
muss dabei aus Griinden der Praktikabi-
litit an dusseren Merkmalen festgemacht
werden (Dauer der Wohngemeinschaft,
gemeinsames Kind).

Es wird also eine Tatsachenvermutung
aufgestellt. Die Annahme einer solchen
Tatsachenvermutung stellt nun aber nichts
anderes als eine Beweislastumkehr dar.
Die hilfesuchende Person muss sich bei
Vorliegen gewisser dusserer Merkmale ge-
fallen lassen, dass das Sozialamt von einer
Unterstiitzung durch den nicht bediirf-
tigen Konkubinatspartner ausgehen darf.
Im Gegenzug steht der betroffenen Person
aber der Gegenbeweis offen. Kann sie also
glaubhaft nachweisen, dass sie von ihrem
Partner faktisch keine Unterstiitzung er-
hilt, so muss auch die Anrechnung eines
Konkubinatsbeitrages entfallen.

Leider wird dieser Konsequenz in der
aktuellen Praxis auf den Sozialdiensten
wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Des-
halb sind deutliche Ausfithrungen des
Bundesgerichtes im Zusammenhang mit
der Unterstiitzungspflicht von Konkubi-
natspaaren notig. Leider wurden sie aber
auch im hier dargestellten Urteil ver-
saumt. &

Claudia Hanzi
Leiterin Sozialleistungen und Existenzsicherung,
Amt fiir soziale Sicherheit, Kanton Solothurn

RECHT 4/11 ZESO 11



	Komplexe Familienverhältnisse : ein Fall für das Bundesgericht

